
Skipper-Insassenunfall-Versicherung 

Unfälle an Bord und Bergungen, 
zum Beispiel per Hubschrauber, 
können teuer werden. 

Unser besonderer Vorteil: Der Einschluss 
von Bergungskosten zum Beispiel bei Ver-
dacht auf Schlaganfall und Herzinfarkt. In 
diesen Fällen leistet die Versicherung auch 
ohne das Vorliegen eines Unfalls. 

Eingeschlossen sind zusätzlich unter ande-
rem tauchtypische Gesundheitsschäden, 
auch ohne das Vorliegen eines Unfallrisikos 
und der medizinisch notwendige Rücktrans-
port zum Heimatort. 

Mein Auftrag zur Ausstellung einer Garantie zur Absicherung von Yachtcharterkautionen
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Besondere Bedingungen für die Skipper-Insassenunfall-Versicherung

1. Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen der
 Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88 
 Fassung 2008, siehe www.schomacker.de) auf alle Unfälle,
  die die berechtigten Insassen erleiden. 
 Der Versicherungsschutz gilt beim Benutzen des Bootes 
 sowie eines Beibootes, beim An- und Ablegen des Bootes  
 sowie auf dem Anlegesteg.
2. Versichert sind alle berechtigten Bootsinsassen (Skip-
 per und Crew, sofern nicht nur der Skipper versichert
 sein soll), unter Ausschluss von Personen, die beruflich  
 mit der Wartung und Pflege des Bootes (Angestellte  
 und entlohnte Bootsdiener) zu tun haben.
3. Im Schadenfall wird die Versicherungssumme durch
 die Anzahl der z.Z. des Unfalls im Boot befindlichen  
 Personen geteilt. Jede Person ist mit dem entsprechenden
 Teilbetrag der Versicherungssumme versichert. Sofern
 nur der Skipper versichert ist, steht die volle Versiche-
 rungssumme für diesen zur Verfügung.
4. Für Personen unter 18 Jahren gelten neben den AUB 88
 die Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversiche- 
 rung mit Einschluss von Vergiftungen.
5. Es besteht gemäß § 2 I. (5) AUB 88 kein Versicher-
 ungsschutz bei Unfällen, die den Versicherten dadurch
 zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse
 eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
 schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligen,
 bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindig-
 keiten ankommt, oder wenn Skipper/Crew an Regatten
 teilnehmen.
Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von 
Bergungskosten in der Insassenunfall-Versicherung
6. Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsver-
 trag fallenden Unfall, einen Herzinfarkt oder Schlagan-
 fall erlitten, ersetzt der Versicherer bis zur Höhe des im
 Versicherungsschein festgelegten Betrages die entstan-
 denen notwendigen Kosten für:

 a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von  
    öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten 
    Rettungsdiensten, wenn hierfür üblicherweise Ge-   
    bühren berechnet werden.
 b) Transport des Verletzten in das nächste Kranken- 
    haus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch  
    notwendig und ärztlich angeordnet.
 c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu  
    seinem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten  
    auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach  
    der Verletzungsart unvermeidbar waren.
 d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im  
     Todesfall.
7. Hat der Versicherte für Kosten nach 6. a) einzustehen,
 obwohl er keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher aber
 unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen
 zu vermuten war, ist der Versicherer ebenfalls ersatz-
 pflichtig.
8. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der
 Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen
 der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet
 ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht,
 kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar an den
 Versicherer halten.
Besondere Bedingungen für die Versicherung von 
tauchtypischen Gesundheitsschäden in der Insassenun-
fall-Versicherung
9. Ergänzend zu § 1 III der Allgemeinen Unfallversicher-
 ungs-Bedingungen (AUB 88) bieten wir auch Versicher-
 ungsschutz für tauchtypische Gesundheitsschäden,
 wenn der Tauchgang vom Schiff oder Beiboot durchge-
 führt wurde, z.B. Caissonkrankheit oder Trommelfell-
 verletzungen sowie für Ertrinken bzw. Erstickungstod
 unter Wasser, auch wenn kein Unfallereignis eingetre-
 ten ist.
Besondere Bedingungen für die Mitversicherung des 

passiven Kriegsrisikos in der Unfallversicherung  
(BB Kriegsrisiko 92)
10. In Abänderung des § 2 I. (3) der Allgemeinen Unfall-
 versicherungs-Bedingungen (AUB 88) erstreckt sich
 der Versicherungsschutz auf Unfälle, die dem Versi-
 cherten durch Kriegsereignisse zustoßen, ohne dass er
 zu den aktiven Teilnehmern an dem Krieg oder Bürger-
 krieg gehört (Passives Kriegsrisiko).
 Aktiver Teilnehmer ist auch, wer auf Seiten einer krieg-
 führenden Partei zur Kriegsführung bestimmte Anlagen,
 Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge, Waffen oder andere 
 Materialien anliefert, abtransportiert oder sonst damit
 umgeht.
 Mitversichert sind Unfälle durch Terroranschläge in ur-
 sächlichem Zusammenhang mit einem Krieg oder Bür-
 gerkrieg, die außerhalb der Territorien der kriegführen-
 den Parteien ausgeführt werden.
11. Von dem Versicherungsschutz bleiben ausgeschlossen:
 a) Unfälle, wenn sich der Versicherte nach Ausbruch  
     des Krieges oder Bürgerkrieges in das Kriegsgebiet  
     begibt.
 b) Unfälle, wenn sich der Versicherte wegen seiner  
     Berufsausübung (z.B. Journalist, Kameramann) in
          Erwartung eines eventuellen Krieges oder Bürger- 
     krieges in das Krisengebiet begibt.
 c) Unfälle durch ABC Waffen (atomare, biologische  
     oder chemische Waffen).
 d) Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder  
      kriegsähnlichen Zustand zwischen Weltmächten  
      (China, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russ- 
          land, USA).
 e) Unfälle im Zusammenhang mit einem Krieg oder  
     Bürgerkrieg, wenn der Staat, in dem der Versicherte  
     seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
     als kriegführende Partei beteiligt ist oder wenn  
     die Kriegsereignisse auf dem Gebiet dieses Staates  

  stattfinden.
12. Der Versicherungsschutz nach diesen Besonderen Be-
 dingungen gilt jedoch maximal für die Dauer von 14 Ta-
 gen nach Mitternacht des Tages, an dem die Feindselig-
 keiten ausgebrochen sind.
Allgemeine Bestimmungen
13.Grundlage der genannten Leistungen ist jeweils der
 abgeschlossene Chartervertrag sowie die Crew-Liste,
 die die Daten des Törns, die Namen und Geburtsda-
 ten des Skippers und der Crew beinhalten muss. Vor Be-
 ginn der Reise muss eine Crew-Liste beim Vercharterer 
 hinterlegt werden.
14. Der Versicherungsnehmer muss die erforderliche be-
 hördliche Befugnis zum Führen der Yacht besitzen.
15. Der Geltungsbereich ist weltweit.
16. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Überwei-
 sungsträger genannten Beginndatum.
17. Schäden sind sofort zu melden.
18. Die vollständigen AUB 88 Fassung 2008 finden Sie im 
 Internet unter www.schomacker.de. Auf Wunsch schicken
 wir Ihnen diese auch gerne zu.



Auszug aus den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88 Fassung 2008) 

§1 Der Versicherungsfall
§2 Ausschlüsse
§3 Nicht versicherbare Personen
§3a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
 oder seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss
§4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes /
 Vertragliche Gestaltungsrechte
§5  Beiträge, Fälligkeit und Verzug
§6 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung,
 Wehrdienst
§7  Die Leistungsarten
§8  Einschränkung der Leistungen
§9  Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles
§10  Folgen von Obliegenheitsverletzungen
§11  Fälligkeit der Leistungen
§12  Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen
§13  Anzeigen und Willenserklärungen
§14  Verjährung
§15 Gerichtsstände

§1 Der Versicherungsfall

I. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die dem 
 Versicherten während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen. 
 Die Leistungsarten, die versichert werden können, ergeben sich aus 
 § 7; aus dem Antrag und dem Versicherungsschein ist ersichtlich, 
 welche Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind.

II.  Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

III.  Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von 

 außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
 willig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

IV.  Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an 
 Gliedmaßen oder Wirbelsäule 
 1. ein Gelenk verrenkt wird oder
 2. Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
   werden.

§2  Ausschlüsse

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:
I. 1. Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit
   diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epi-
   leptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen 
   Körper des Versicherten ergreifen. Versicherungsschutz besteht 
   jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen 
   Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

 2. Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er vorsätz-
   lich eine Straftat ausführt oder versucht.

 3. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
   kriegsereignisse verursacht sind. Versicherungsschutz besteht 
   jedoch, wenn der Versicherte auf Reisen im Ausland überraschend 
   von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.
   Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des vierzehnten 
   Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem
   Gebiet des Staates, in dem sich der Versicherte aufhält.
   Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf
   deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch 
   nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg 

   sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang mit 
   einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den
   Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan,
   Russland oder USA. Bei Terroranschlägen, die außerhalb der
    Territorien von Krieg führenden Parteien ausgeführt werden,
   beruft sich der Versicherer nicht auf diesen Ausschluss.
   Unfälle durch innere Unruhen, wenn der Versicherte auf Seiten der 
   Unruhestifter teilgenommen hat.

 4. Unfälle des Versicherten
   a) als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er  
    nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie 
    als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;
   b) bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruf-
    lichen Tätigkeit;
   c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

 5. Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als
   Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrt-
   veranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten 
   beteiligt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindig-
   keiten ankommt.

 6. Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verur-
   sacht sind.

II. 1. Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.
 2. Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe, die
   der Versicherte an seinem Körper vornimmt oder vornehmen 
   lässt. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe oder 
   Heilmaßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische, 
   durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

 3. Infektionen
   Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger 
   durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfallverletzung in den 
   Körper gelangt sind. Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei 
   Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig 
   sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den
   Körper gelangen; für Tollwut und Wundstarrkrampf entfällt diese 
   Einschränkung. Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verur-
   sacht sind, gilt 2. Satz 2 entsprechend.

 4. Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
   den Schlund.

III. 1. Bauch- oder Unterleibsbrüche
   Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter 
   diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Ein-
   wirkung entstanden sind.
 
 2. Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren
   Organen und Gehirnblutungen.
   Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag 
   fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1 III. die überwiegende 
   Ursache ist.

IV.  Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig,
 wodurch diese verursacht sind.

§3 Nicht versicherbare Personen

I.  Nicht versicherbar sind Personen, die auf Dauer für die Verrichtungen
 des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedürfen.
 Diese Voraussetzungen werden von Personen erfüllt, die in der 
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 gesetzlichen Pflegeversicherung mindestens in die Pflegestufe II 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI in der Fassung vom 14.06.1996) eingestuft sind.

II.  Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte im Sinne 
 von I. nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

III.  Der für nicht versicherbare Personen seit Vertragsabschluss bzw. Ein-
 tritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete Beitrag wird erstattet.

§3a  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
 seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

I.  1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
   erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
   anzuzeigen, nach denen der Versicherer den Versicherungsnehmer 
   in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
   erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
   Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
   pflichtet, als der Versicherer nach der Vertragserklärung des 
   Versicherungsnehmers, aber vor der Vertragsannahme durch den 
   Versicherer, Fragen im Sinne von Satz 1 stellt. Gefahrerheblich 
   sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
   Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
   dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 2. Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben dem Ver-
   sicherungsnehmer für wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige 
   der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie 
   gestellten Fragen verantwortlich.

 3. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
   geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
   muss der Versicherungsnehmer sich so behandeln lassen, als hätte 
   er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II. 1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
   Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 
   zurückzutreten. Der Versicherer muss sein Rücktrittsrecht innerhalb
   eines Monats in Schriftform gegenüber dem Versicherungsnehmer 
   geltend machen. Dabei hat der Versicherer die Umstände anzugeben,
   auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
   punkt, zu dem der Versicherer Kenntnis von der Verletzung der 
   Anzeigepflicht, die sein Rücktrittsrecht begründet, erlangt.
 2. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn

   a) der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter 
    die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
    lich noch grob fahrlässig gemacht hat;

   b) der Versicherungsnehmer im Falle einer grob fahrlässigen 
    Verletzung der Anzeigepflicht nachweist, dass der Versicherer 
    den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
    wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der
   Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den
    Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
   mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte
   Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für
   die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.  
   Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
   der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
   Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum 
   Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
   entspricht.

III. 1. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
   Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
   grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
   unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
   kündigen. Dabei hat der Versicherer die Umstände anzugeben, auf 
   die er seine Erklärung stützt. 
   Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
   Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflicht erlangt hat.

 2. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der
   Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
   auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
   anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

IV. Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den 
 Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
 anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Be-
 dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
 bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht
 zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
 Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 
 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den

 nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
 Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
 Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

V.  1. Der Versicherer muss die nach den Ziffern II. bis IV. zustehenden
   Rechte innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen. 
   Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
   der Verletzung der Anzeigepflicht, die ihn zur Vertragsanpassung 
   berechtigt, Kenntnis erlangt hat. Dabei sind die Umstände anzu-
   geben auf die sich die Erklärung stützt. Innerhalb der Monatsfrist 
   darf der Versicherer auch nachträglich weitere Umstände zur 
   Begründung seiner Erklärung angeben.
 
 2. Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern II. bis IV. 
   nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
   teilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung
   hingewiesen hat.

 3. Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern II. bis IV. genannten
   Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
   stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

VI. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
 anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
 sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 
 der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

VII. Die Rechte des Versicherers nach den Ziffern II. bis IV. erlöschen 
 mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft 
 sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
 Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§4  Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Vertragliche
 Gestaltungsrechte

I. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
 angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
 oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von 
 § 5 I. zahlt.

II. Der Vertrag kann beendet werden durch Kündigung in Schriftform 
 eines der Vertragspartner.
 
 1. zum Ablauf der vereinbarten Dauer. Die Kündigung muss spätes-

   tens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen sein; anderenfalls 
   verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr;
 2. zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres, wenn 
   ein Vertrag für eine Dauer von mehr als drei Jahren vereinbart 
   wurde. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor Ablauf 
   des dritten oder des jeweiligen folgenden Jahres dem Vertrags-
   partner zugegangen sein;

 3. wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 erbracht hat oder 
   gegen ihn Klage auf eine solche Leistung erhoben worden ist.
   Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach Leistung oder 
   – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerken-
   ntnis, Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform zuge-
   gangen sein.
   Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
   nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
   nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
   späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
   Versicherungsjahres, wirksam wird.
   Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
   Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
 
III. Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer 
 weniger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungsschein angege-
 benen Zeitpunkt.

......

Wichtig

Die vollständigen Allgemeinen Unfallversicherungs-
bedingungen (AUB 88 Fassung 2008) 

können Sie unter:
www.schomacker.de einsehen.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen diese gern zu.

Auszug aus den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88 Fassung 2008) 
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Skipper-Insassen-Unfallversicherung 

Versichert sind im Rahmen dieser Insassen-
Unfallversicherung Unfälle des Skippers 
oder des Skippers und der Crew (laut Crew-
liste). 
Im Schadenfall wird die Versicherungssum-
me durch die gemeldeten Personen geteilt. 
Wenn nur der Skipper versichert gilt, steht 
ihm die volle Versicherungssumme zu. Die-
se Insassen-Unfallversicherung wird gemäß 
AUB 88 Fassung 2008 (siehe www.schoma-
cker.de) und unseren Besonderen Bedin-
gungen für die Skipper-Insassen-Unfallversi-
cherung abgeschlossen.

Mitversichert sind unter anderem im Rahmen des Vertrages:
  
•  Unfälle bei der Benutzung des Beibootes.
•  Die Überführung zum Heimatort nach Tod.
•  Der medizinisch notwendige Rücktransport zum Heimatort.
•  Tauchtypische Gesundheitsschäden, wie z.B. Caissonkrankheit oder 
 Trommelfellverletzungen sowie Ertrinkungs- bzw. Erstickungstod unter Wasser, 
 auch wenn kein Unfallrisiko eingetreten ist.
•  Mitversichert sind im Rahmen des Vertrages auch Unfälle, wenn die versicherte 
 Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen  
 betroffen wird.
•  Bergungskosten auch für Herzinfarkt bzw. Schlaganfall. Es sind versichert: Such-
 aktionen nach Unfallverletzten, auch wenn nur die Vermutung eines Unfalles besteht  
 sowie Seenot oder schwere Beschädigung am Schiff.
•  Achtung: Die Teilnahme an Regatten und die Beteiligung an Motorbootrennen sind nur  
 gegen Zuschlag versicherbar.
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Prämientabelle (einschließlich Gebühr und 19% Versicherungssteuer)

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem gewünschten Datum, frühestens jedoch nach Eingang der Prämie auf dem Konto der Hamburger 
Yacht-Versicherung. Er endet bei der Törndeckung mit dem Törnende, längstens jedoch nach vier Wochen. Bei der Jahresdeckung endet der 
Versicherungsschutz automatisch nach einem Jahr. Wünschen Sie eine automatische Verlängerung, bitte auf dem Überweisungsträger das Käst-
chen J/N ankreuzen (wird nichts eingetragen, gilt keine Verlängerung vereinbart). Als Versicherungsnachweis im Schadenfall gilt dieses Angebot 
zusammen mit dem Nachweis der Prämienzahlung (quittierter Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug der Überweisung).

Bitte verwenden Sie nachstehenden Überweisungsträger zum Abschluss der Versicherung. Bei Online-Überweisungen können oft nicht die 
vollständigen Daten übernommen werden. In diesem Fall senden Sie uns bitte ein Fax oder eine E-Mail mit den fehlenden Daten zu.

Für Überweisungen aus dem Ausland:    IBAN DE07 20050550 1042216018    SWIFT: HASPDEHHXXX

Produkt 
Nummer

Versicherungssummen

Tod Invalidität Bergungskosten Törndeckung 
(max. 4 Wochen)

€ 75.000,00

€ 150.000,00

€ 225.000,00

€ 300.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 450.000,00

€ 600.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Jahres-
deckung

€ 22,00

€ 40,00

€ 58,00

€ 76,00

CT 1

CT 2

CT 3

CT 4

€ 49,00

€ 94,00

€ 141,00

€ 183,00

CA 1

CA 2

CA 3

CA 4

Prämien für Crew+Skipper-Deckung

Produkt 
Nummer

Produkt 
Nummer

Törndeckung 
(max. 4 Wochen)

Jahres-
deckung

€ 21,00

€ 39,00

€ 57,00

€ 75,00

ST 1

ST 2

ST 3

ST 4

€ 48,00

€ 93,00

€ 140,00

€ 182,00

SA 1

SA 2

SA 3

SA 4

Prämien nur für Skipper-Deckung

Produkt 
Nummer

www.schomacker.de                       Persönlich erreichen Sie uns unter Tel. 040/36 98 49-0.
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Versicherungsnachweis
Hinweise zur Prämienzahlung

Verwenden Sie zur Einzahlung oder Überweisung
der Versicherungsprämie ausschließlich diesen
Überweisungsträger.
Mit diesem Überweisungsträger können Sie bei
Banken, Sparkassen und Postämtern die Prämie
überweisen oder bar einzahlen.
Bei Schreibmaschinenbeschriftung normale 
Schreibweise.
Bei Handausfüllung bitte in Blockschrift und
GROSSBUCHSTABEN. Bitte Kästchen beachten!
Unterschreiben Sie bei Überweisungen den 
Überweisungsauftrag und tragen Sie Ihre Konto-
nummer ein.

Für eine Online-Überweisung übertragen Sie bitte 
die genauen Angaben auf dem Überweisungs-
träger rechts, damit wir eine Zuordnung Ihrer 
Prämienzahlung vornehmen können.

Produktnummer:

Skipper:

Crew:
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en
de
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Empfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei Kreditinstitut 

Produkt-Nr.

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Betrag: Euro, Cent

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Bankleitzahl

EUR

18

Überweisung-/Zahlschein

Name und Sitz des Kreditinstitutes des Überweisenden Bankleitzahl

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck  
für die Überweisung des Betrages von 
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung. 
Den Vordruck bitte nicht beschädigen, 
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Datum, Unterschrift

H A M B U R G E R  Y A C H T - V E R S I C H E R U .

1 0 4 2 2 1 6 0 1 8  2 0 0 5 0 5 5 0

H A M B U R G E R  S P A R K A S S E

Straße, Hausnummer (Skipper)

PLZ, Wohnort (Skipper)

Name (Skipper)

Charter-/Vers.-Beginn J/NAgentur- ID

A 1 0 3 7



Hinweise zum Versicherungsschutz
Der Versicherungsnachweis ist nur zusammen mit 
dem Bankbeleg (Kontoauszug/quittierter Einzah-
lungsbeleg) über die Prämienzahlung gültig.
Im Schadenfall bitte diesen Versicherungsnachweis 
einreichen. Der Inhaber dieses Versicherungsnach-
weises ist im beantragten Umfang über die Hambur-
ger Yacht-Versicherung versichert.

Empfänger:

Hamburger Yacht-Versicherung
für Generali Versicherung AG
Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50 - Kt. 1042 216 018

EURO

Konto-Nr. des Kontoinhabers/Einzahlungsquittung

Versicherungsnachweis

Hamburger Yacht-Versicherung 
Schomacker Versicherungsmakler GmbH
Katharinenhof / Zippelhaus 2
20457 Hamburg



Skipper-Insassenunfall-Versicherung

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV), ist der Versicherer ver-
pflichtet, Ihnen die nachstehenden Informationen in der vorge-
gebenen Reihenfolge zu übermitteln.

1. Identität des Versicherers
Name: Generali Versicherung AG
Anschrift: Adenauerring 7, 81737 München
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Handelsregister: Registergericht Amtsgericht München 
HR B 7731

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Generali Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München

vertreten durch den Vorstand: Dr. Wilhelm Kittel (Vorsitzender), 
Dr. Ralf Kantak, Karl Pfister, Dr. Norbert Rollinger, Hans-Herbert 
Rospleszcz

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und 
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde
Die Generali Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und 
Unfallversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

4. Angaben über die Zugehörigkeit zu einem Garantiefonds
Entfällt, da für Schaden- und Unfallversicherer (siehe Ziffer 4)
generell keine Garantiefonds eingerichtet sind.

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
a) Für das Vertragsverhältnis geltende Allgemeine Versiche-
 rungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen
 sowie Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts
 Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den ein-
 zelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedin-
 gungen und Klauseln. 

10. Ggf. Hinweis auf spezielle Risiken der Finanzdienstleistung
Entfällt, da diese Risiken die Schaden- und Unfallversicherung 
(siehe Ziffer 4) betreffen.

11. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages.
Der Versicherungsvertrag wird durch Überweisung der Prämie 
abgeschlossen. 

12. Widerrufsrecht
Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise - Widerrufs-
recht - auf Seite 44.
 
13. Laufzeit / Mindestlaufzeit des Vertrages
Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem in der Broschüre enthalte-
nen Prämientabelle bzw. dem Formular Überweisungsträger.

14. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen
Der Vertrag beginnt mit dem im Überweisungsträger genannten 
Termin (frühestens mit Zahlungseingang Ihrer Prämie auf unserem 
Konto). Er endet bei der Törndeckung mit dem Törnende, längstens 
jedoch nach vier Wochen. Sofern Sie ein J in den Überweisungsträ-
ger gesetzt haben, verlängert sich der Vertrag bei Jahresdeckungen 
um ein weiteres Jahr (automatische Prolongation), Sie erhalten 
dann eine Folgeprämienrechnung. Ansonsten endet der Jahresver-
trag automatisch nach einem Jahr. Bei Jahresverträgen mit Verlän-
gerung (ein J im Überweisungsträger) verlängert sich der Vertrag 
automatisch, sofern er nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 
Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere
• im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern)
• bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer)
Eine Kündigungsmöglichkeit aufgrund Risikofortfall ist nicht mög-
lich, nur zum regulären Ablauf des Vertrages. 

16. Welches Recht legt der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde?
Auf die vorvertraglichen Beziehungen findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

17. Auf den Vertrag anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung.

18. Sprachen
Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher 
Sprache statt.

19. Zugang des Versicherungsnehmers zur außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie können sich bei Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehör-
de (siehe Ziffer 4.) wenden. Außerdem ist das Unternehmen Mitglied 
im Versicherungs-Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Ber-
lin, Tel: 01804/22 44 24 (0,24 Euro je Anruf), Fax: 01804/22 44 25,
Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Bei dieser Einrichtung können Sie innerhalb von 8 Wochen nach 
Erhalt unserer Nachricht ein kostenloses, außergerichtliches Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Ihre Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

20. Aufsichtsbehörde
Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versiche-
rungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versi-
cherung – Graurheinerdorfer Str. 108, 53117 Bonn, richten.

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
b) Angaben über Art und Umfang, Fälligkeit und Erfül-
 lung der Leistung des Versicherers

 Art und Umfang der Leistung:
 Der Produkt- und Leistungsbeschreibung sowie den bei-
 liegenden Bedingungen und der Prämientabelle können 
 Sie nähere Informationen über Art und Umfang der je-
 weiligen Versicherung entnehmen.

 Fälligkeit der Leistung:
 Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt eines Ver-
 sicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungspflicht.

 Erfüllung der Leistung:
 Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils 
 vereinbarten Versicherungssumme bzw. Entschädigungs-
 grenze. Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fällig-
 keit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den maß-
 geblichen Versicherungsbedingungen und Klauseln geregelt.

6. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern.
Den Beitrag für Ihre Versicherung entnehmen Sie bitte der Prämi-
entabelle.

7. Ggf. zusätzlich anfallende Kosten
Entfällt, da alle Kosten in der Tabelle genannt sind.

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlweise der Beiträge
Die unter Punkt 6 aufgeführten Prämien sind im Voraus für den 
genannten Zeitraum fällig. Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn 
die Überweisung von Ihrem Konto angewiesen wurde und dieses 
eine ausreichende Deckung zur Durchführung der Überweisung 
aufweist. Sollte die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, 
gilt die Prämienschuld mit der Einzahlung der Prämie beim ent-
sprechenden Geldinstitut als erfüllt. 

9. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen
An die Ihnen erteilten Informationen halten wir uns bis auf Wi-
derruf gebunden. 

Pflichtinformationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
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Bitte beachten Sie in allen Schadenfällen:

Benachrichtigen Sie uns unverzüglich per 
Telefon, Telefax oder E-Mail nach Eintritt 
eines Schadenfalls. In jedem Fall sind Sie 
verpflichtet, den Schaden so gering wie 
möglich zu halten, wir empfehlen daher, 
sich so zu verhalten, als wären Sie nicht 
versichert.
Damit wir im Schadenfall schnell helfen 
und die Regulierung unkompliziert vorneh-
men können, bitten wir um folgende Un-
terlagen, die Sie uns möglichst umgehend 
nach Eintritt des Schadenfalls zur Verfü-
gung stellen sollten:

Für die Skipper-Haftpflicht-Versicherung:

Bitte reichen Sie uns schnellstmöglich eine 
schriftliche Schadenschilderung mit den 
Unterschriften aller beteiligten Personen, 
die den Schadenfall beobachtet haben, ein. 
Bitte fordern Sie dazu unsere Schadenfor-
mulare an. Reichen Sie uns bitte außerdem 
einen Nachweis der Prämienzahlung ein 
(quittierter Einzahlungsbeleg bzw. Konto-
auszug mit Abbuchung).
Erkennen Sie bitte keine Ansprüche von 
Dritten an, sondern fordern Sie von den 
Anspruchstellern immer eine begründete 
Erklärung.

Schaden-Hotline  
040 / 36 98 49 - 0

Was ist zu tun im Schadenfall?Was tun im Schadenfall?
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Wichtige Informationen im Schadenfall

Für die Reiserücktrittskosten-
Versicherung:
1. Kopie des Chartervertrags mit Bedin-
 gungen und Crewliste.
2. Eine unterschriebene Zahlungsanwei- 
 sung, falls der Entschädigungsbetrag  
 nicht an den Versicherungsnehmer  
 ausgezahlt werden soll (ein Formular  
 erhalten Sie von uns).
3. Arztbericht (bitte verwenden Sie den  
 Fragebogen, den wir Ihnen im Schaden- 
 fall zur Verfügung stellen).
4. Eventuell eine Stornoabrechnung des  
 Vercharterers.
5. Schriftliche Bestätigung des Skippers/ 
 Versicherungsnehmers, dass für die  
 ausgefallene Person kein Ersatz gefun- 
 den wurde oder eine schriftliche 
 Bestätigung des Vercharterers, 
 dass die Yacht nicht anderweitig  
 verchartert werden konnte.
6. Beleg über bezahlten Charterpreis.
7.  Eventuell Beleg über bezahlten Char- 
 teranteil.
8. Kontonummer und Bankverbindung.

9. Nachweis der Prämienzahlung  (quit- 
 tierter Einzahlungsbeleg bzw. Kontoaus- 
 zug mit Abbuchung).

Für die Insolvenz-Versicherung:
1. Kopie des Chartervertrages.
2. Nachweis über gerichtlich angeordnete  
 Insolvenz. 
3. Schriftliche Bestätigung des Vercharter- 
 ers, das kein entsprechendes Charter- 
 schiff gestellt werden konnte.
4. Kontonummer und Bankverbindung
5. Nachweis der Prämienzahlung (quittier- 
 ter Einzahlungsbeleg bzw. Kontoauszug  
 mit Abbuchung). 
6. Beleg über bezahlten Charterpreis.

Für die Garantieerklärung zur Absicherung 
von Charterkautionen:
1. Garantieerklärung im Original.
2. Chartervertrag, Charterbedingungen  
 und Crewliste in Kopie.
3. Beleg über die hinterlegte Kaution  
 (Quittung im Original).
4. Beleg über den bezahlten Charterpreis.

5. Kopie des für das Fahrtgebiet vorge- 
 schriebenen Führerscheines.
6. Abrechnungsschreiben der Charterfirma  
 über den einbehaltenen Betrag, aus dem  
 hervorgehen muss, warum die Kaution  
 einbehalten wurde. Bitte überprüfen Sie  
 den Betrag und zeichnen Sie die 
 korrekte Rechnungsstellung ab.
7. Mitteilung, wer als Skipper tätig war.
8. Ausführliche Schadenschilderung, die  
 vom Skipper und allen Crewmitgliedern  
 unterschrieben ist.
9. Kontonummer und Bankverbindung.
10.Nachweis der Prämienzahlung 
 (quittierter Einzahlungsbeleg bzw. 
 Kontoauszug mit Abbuchung).

Für die Skipper-Insassenunfall-
Versicherung:
1. Schadenanzeige (erhalten Sie bei der  
 Hamburger Yacht-Versicherung).
2. Nachweis der Prämienzahlung 
 (quittierter Einzahlungsbeleg bzw. 
 Kontoauszug mit Abbuchung).
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Allgemeine Hinweise

Versicherer für die Erweiterte Skipper-Haft-
pflicht-Versicherung, die Reiserücktrittskos-
ten-Versicherung und die Insolvenz-Versiche-
rung ist die Alte Leipziger Versicherung AG. 
Versicherer für die Absicherung von Charter-
kautionen ist die R+V Versicherung. Versi-
cherer für die Skipper-Insassenunfall-Versi-
cherung ist die Generali Versicherung AG. 
Für die Skipper-Haftpflicht- und die Reise-
rücktrittskosten-/Insolvenz-Versicherung  
sowie für die Skipper-Insassenunfall-Versi-
cherung zeichnet die Hamburger Yacht-Versi-
cherung Schomacker Versicherungsmakler 
GmbH in Vollmacht. 
Ein gesonderter Versicherungsschein für die 
Skipper-Haftpflicht-Versicherung, die Reise-
rücktrittskosten-Versicherung, die Insolvenz-
Versicherung und die Skipper-Insassenunfall-
Versicherung wird nicht ausgestellt. 

Die besonderen Versicherungsbedingungen 
finden Sie in diesem Heft. Die Allgemeinen 
Haftpflicht-Bedingungen (AHB) und die All-
gemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen 
(AUB 88 Fassung 2008) stellen wir Ihnen 
auf Anfrage gern zur Verfügung bzw. finden 
Sie unter www.schomacker.de. Auf diesen 
Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, deut-
sches Recht anwendbar.

Bei allen Prämien handelt es sich um Brut-
toprämien. Die maximale Laufzeit ist zu je-
dem Angebot genannt und beginnt mit dem 
angegebenen Datum, frühestens nach Ein-
gang der Zahlung. Die Prämie richtet sich 
nach dem/den gewählten Angebot/en. Die 
Prämie ist bei Abschluss sofor t fällig. Die 
Anschrift der Aufsichtsbehörde, an die Sie 
sich bei Beschwerden wenden können, 

Allgemeine Hinweise

frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Hamburger Yacht-Versicherung
Schomacker Versicherungsmakler GmbH
Katharinenhof/Zippelhaus 2
20457 Hamburg
Tel. 040/36 98 49 - 0
Fax 040/36 98 49 - 11 
www.schomacker.de
info@schomacker.de

Hamburger 
Yacht-
Versicherung 
Schomacker 
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lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Bereich Versicherungen,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Widerrufsrecht
Der Kunde kann seine Vertragserklärung 
(Zahlung) zur Skipper-Haftpflicht-Versiche-
rung, zur Garantieleistung zur Absicherung 
von Yachtcharterkautionen sowie zur Skip-
per-Insassenunfall-Versicherung innerhalb 
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 
in Textform widerrufen, sofern der Antritt der 
Reise (Versicherungsbeginn) noch nicht er-
folgt ist. Dieses gilt nicht für die Reiserück-
trittskosten- und Insolvenz-Versicherung, da 
hier Versicherungsschutz ab sofort besteht. 
Die Frist beginnt mit dem Eingang der Zah-
lung auf dem Konto der Hamburger Yacht-
Versicherung. Zur Wahrung der Widerrufs-



Hamburger 
Yacht-
Versicherung 
Schomacker 

Unser Unternehmen, die Hamburger Yacht-Ver-
sicherung Schomacker Versicherungsmakler 
GmbH, ist seit 1997, als Rechtsnachfolger der 
Firma Hamburger Yacht-Versicherungs-Ver-
mittlung Erich Schomacker Versicherungs-
makler, auf die Vermittlung und Betreuung von 
Versicherungen im Bereich des Privatkunden-
geschäftes und der mittelständischen Wirtschaft 

spezialisiert. Mit unseren hoch 
qualifizierten Mitarbei-

tern betreuen wir
Kunden in Deutsch-
land und dem eu-
ropäischen Wirt-

schaftsraum. Unser 
Schwerpunkt liegt im 

Bereich der Yacht- und 
Charterversicherungen 

sowie bei speziellen 
Deckungskonzep-

ten im Bereich 
Wassersport.
Wir sind Mit-

glied im Ver-
band Deu-
tscher Ver-
sicherungs-
makler e.V. 

Hamburg, VDVM, dessen Qualitätsanforde-
rungen deutlich über den Zulassungsvoraus-
setzungen für Versicherungsmakler nach der 
Gewerbeordnung und der Versicherungsver-
mittlungsordnung liegen.

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung sind wir 
gehalten, Ihnen nachfolgende Informationen zu 
übermitteln:

Hamburger Yacht-Versicherung 
Schomacker Versicherungsmakler GmbH
Katharinenhof / Zippelhaus 2 
D-20457 Hamburg
Geschäftsführer: Volker Reichelt
AG Hamburg HRB 65561
Tel. 0049 40 369849 0 
Fax 0049 40 369849 11
info@schomacker.de

Die Eintragung im Vermittlerregister ist als Versiche-
rungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO unter der 
Registrierungsnummer D-H0SF-QZKO0-04 erfolgt. 

Die zuständige Erlaubnisbehörde ist die 
IHK Hamburg 
Adolphsplatz 1 
20457 Hamburg

Tel. 040-36138 138 
Fax 040-36138 401 
Email: service@hk24.de.

Nach Eintragung kann diese im Vermittlerre-
gister wie folgt überprüft werden: Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., 
Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel. 0180-500 
585 0 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, mit 
abweichenden Preisen aus Mobilfunknetzen), 
www.vermittlerregister.info.

Unser Unternehmen hält keine direkte oder in-
direkte Beteiligung an den Stimmrechten oder 
am Kapital eines Versicherungsunternehmens. 
Umgekehrt hält auch kein Versicherungsunter-
nehmen oder Mutterunternehmen eines Versi-
cherungsunternehmens eine direkte oder indi-
rekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am 
Kapital unseres Unternehmens.

Folgende Schlichtungsstellen können zur außer-
gerichtlichen Streitbeilegung angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und 
Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 12
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung.
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Angaben zu den Informationspflichten gemäß § 11 VersVermV
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Vertragsparteien/Vertragsgegenstand

Der Kunde beauftragt den Makler Ham-
burger Yacht-Versicherung Schomacker Ver-
sicherungsmakler GmbH, Zippelhaus 2, 20457 
Hamburg ausschließlich mit der Vermittlung 
und Betreuung der beantragten Versicherungen 
gemäß dieser Broschüre. 

Eine weitergehende umfangreiche Bedarfser-
mittlung und Beratung in anderen Versiche-
rungssparten erfolgt ausschließlich auf Basis 
eines schriftlichen Maklervertrages, den wir 
Ihnen auf Wunsch gern zur Verfügung stel-
len. 

Marktuntersuchung

Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei den 
vermittelten Versicherungsverträgen um beson-
dere Deckungskonzepte und Rahmenvereinba-
rungen handelt. Diese Deckungen wurden spe-
ziell für den Chartermarkt entwickelt. Sie sind 
in Bezug auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Charterer  optimiert. 
Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat 
hierbei nicht auf eine objektive, ausgewogene 
Marktuntersuchung im jeweiligen Einzelfall. 
Die Deckungskonzepte und Rahmenvereinba-

rungen sind vom Makler vor dem Hintergrund 
eines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhält-
nisses, einer ausreichenden Regulierungser-
fahrung, guter Servicequalität sowie einer ent-
sprechenden finanziellen Stärke der Versicherer 
konzipiert und werden vom Makler regelmäßig 
überprüft. 

Haftung

Der Makler erfüllt seine Verpflichtungen mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die 
Haftung für die Verletzung beruflicher Sorg-
faltspflichten aus diesem Auftrag ist auf 2 Mio. 
Euro je Schadenfall begrenzt. Der Makler hält 
bis zu dieser Summe eine Vermögensschaden-
Haftpflicht-Versicherung vor. 

Verjährung

Ansprüche auf Schadensersatz verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Auftraggeber Kenntnis von 
dem Schaden und der Person des Ersatzpflich-
tigen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässig-
keit haben müsste. Spätestens verjähren diese 
Ansprüche jedoch fünf Jahre nach Beendigung 
der auf Basis dieses Maklereinzelauftrages ab-
geschlossenen Verträge.

Datenschutzklausel

Der Kunde willigt ein, dass seine Daten unter 
Berücksichtigung des Bundesdatenschutzge-
setztes (BDSG) gespeichert werden.
Der Kunde willigt ein, dass Daten aus den An-
tragsunterlagen und/oder der Vertragsdurch-
führung (z.B. Beiträge, Versicherungsfälle, 
Kündigungen, Risiko-/Vertragsänderungen) an 
Versicherer im erforderlichen Umfang über-
mittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur 
Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die 
Übermittlung von Daten an Rückversicherer. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personenver-
sicherer übermittelt werden, soweit dies zur 
Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Maklervollmacht

Der Makler ist bevollmächtigt, Versicherungs-
verträge abzuschließen, zu ändern oder zu 
kündigen, Erklärungen zu diesen Verträgen 
abzugeben oder entgegen zu nehmen, bei der 
Schadenabwicklung mitzuwirken und Zahlun-
gen aus Abrechnungen oder Schadenabwick-
lungen entgegen zu nehmen.
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Wir wollen, dass Sie gut ankommen!

Hamburger
Yacht-Versicherung

Schomacker
Katharinenhof/Zippelhaus 2

20457 Hamburg
Tel. 040/36 98 49 - 0
Fax 040/36 98 49 - 11 

www.schomacker.de
info@schomacker.de

Versicherungen
für Schiff
und Crew
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